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Stadt Rheinbach 

Der Bürgermeister 

- Bauordnung – 

Schweigelstraße 23 

53359 Rheinbach 

T 02226/917-321 

F 022226/917-77-301 

E bauordnung@stadt-rheinbach.de 

Anzeige zur Gebrauchsabnahme für" Fliegende Bauten" nach § 78 BauO NRW 2018 

Antragstellende Person 
Name, Vorname, Firma 
 

 
Straße, Hausnummer  
 
 

Telefon(mit Vorwahl) Telefax 

PLZ, Ort 
 

E-Mail-Adresse 

Rechnungsempfänger ist 

☐ der Absender ☐ Antragstellerin/ Antragsteller 

Art des fliegenden Baues 

☐ Zelt mit                    m² 
 

☐ Bühne ☐ Tribüne ☐ Fahrgeschäft ☐ Sonstiges 

Name bzw. Bezeichnung des Objekts 
 

Ort und Datum der Aufstellung 
Ort,Straße, Hausnummer 
 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Veranstaltung 
Art der Veranstaltung (z.B. Schützenfest) 
 

 
Veranstaltung von  Bis 

 
 

Datum der Aufstellung des fliegenden Baues Uhrzeit 
 
 

Prüfbuch TÜV-Abnahme 
Prüfbuch-Nr. Gültig bis 

 
 

☐ ja ☐ nein 

Baubuchinhaber / Aufsteller: 
 
Versicherung:  Vers. Nr.: 

 

Anlagen  :        ☐ Lageplan             ☐ Bauzeichnungen               ☐ Bestuhlungsplan 
Verpflichtung 
Ich verpflichte mich, die aufgrund dieser 

Anzeige anfallenden Kosten (Gebühren 

und Auslagen) zu übernehmen. 

Datum 

 

 

                                                                      Untrschrift 

Die Aufstellung eines fliegenden Baues im Sinne von § 78 Abs. 2 Satz 1 BauO NRW 2018 ist 

mindestens 1 Woche vorher der unteren Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen! 



Wichtig: Bitte beachten Sie die Hinweise auf der 2. Seite! 

 


